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Einleitung

A. Problemstellung

Das im SGB V vorgesehene System der gesetzlichen Krankenversicherung, die
solidarisch durch Mitglieder und Arbeitgeber finanziert wird (§ 3 SGB V) und
die Versicherten im Krankheitsfall grundsätzlich umfassend absichern soll (§ 27
SGB V), war seit jeher Gegenstand von Reformdiskussionen und -gesetzen, die
es den wechselnden Rahmenbedingungen anpassen und erkannte Unzulänglich-
keiten beseitigen sollten.1 Verstärkt wurden die Forderungen nach einer grund-
legenden Weiterentwicklung des Gesundheitssystems um den Jahrtausendwechsel
laut, als einerseits erkannt wurde, dass sowohl der medizinische Fortschritt als
auch der demographische Wandel zu massiven Ausgabensteigerungen der gesetz-
lichen Krankenkassen führen könnten. Gleichzeitig waren andererseits die Ein-
nahmen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der verschlechterten gesamt-
wirtschaftlichen Situation rückläufig.2 Eine kurzfristige Steigerung der Einnah-
men durch (weitere) Beitragssatzerhöhungen kam aus Sicht des Gesetzgebers
nicht in Betracht, da entsprechend gesteigerte Lohnnebenkosten die Beschäfti-
gungssituation gefährden könnten,3 was langfristig zu weiter sinkenden Einnah-
men führen könnte. Auch quantitative und/oder qualitative Einschränkungen des
Anspruchs der Versicherten auf Krankenbehandlung (sog. „Rationierung von Leis-
tungen“), durch die die Leistungsmenge und/oder die Ausgaben für die Einzelleis-
tungen und dadurch auch die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen
insgesamt reduziert würden, wurden „parteiübergreifend strikt abgelehnt“4. Viel-
mehr sollte mit den vorhandenen Mitteln die Versorgungsqualität erhalten bzw.
sogar gesteigert werden, indem die Mittel effizienter eingesetzt werden.5

Um die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern, führte der Gesetzgeber
in der Vergangenheit vor allem Möglichkeiten des Wettbewerbs zwischen den
Leistungserbringern einerseits und den Krankenkassen andererseits ein. Der Wett-
bewerb zwischen den Krankenkassen6 um Mitglieder wurde durch das Kassen-

1 Penner, Leistungserbringerwettbewerb, S. 23 m.w.N.
2 Dazu Gesetzentwurf zum Beitragssatzsicherungsgesetz, BT-Drs. 15/28, S. 1.
3 Gesetzentwurf zum GKV-Modernisierungsgesetz, BT-Drs. 15/1525, S. 1.
4 Gesetzentwurf zum GKV-Modernisierungsgesetz, BT-Drs. 15/1525, S. 1.
5 Gesetzentwurf zum GKV-Modernisierungsgesetz, BT-Drs. 15/1525, S. 1.
6 Soweit in dieser Arbeit von „Krankenkassen“ gesprochen wird, sind ausnahmslos

gesetzliche Krankenkassen i. S.d. § 4 SGB V gemeint. Die Leistungserbringung im
Rahmen der privaten Krankenversicherung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.



wahlrecht, das durch das Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.19927 in den
§§ 173 ff. SGB V verankert wurde, eröffnet.8 Grundsätzlich kommen als Diffe-
renzierungsmöglichkeiten der Krankenkassen im Wettbewerb um Mitglieder ins-
besondere ein (unter Berücksichtigung von § 30 Abs. 1 SGB IV9 zulässig) erwei-
tertes Leistungsspektrum,10 eine besonders gute Leistungsqualität und/oder ein
günstiger (Zusatz-)Beitragssatz in Frage.11 Voraussetzung für einen Wettbewerb
zwischen den Krankenkassen ist dabei jedenfalls, dass sie individuelle Verträge
zur Gestaltung der Versorgung mit Leistungserbringern abschließen können.12

Denn es besteht von vornherein kein Raum für einen Wettbewerb der Kranken-
kassen um die besten Versorgungsverträge, soweit das SGB V (wie z. B. in den
§§ 72 Abs. 2, 82, 83 SGB V für die vertragsärztliche Versorgung) den Abschluss
von Kollektivverträgen auf Verbandsebene vorsieht. Der Gesetzgeber erweiterte
deshalb in der Vergangenheit, insbesondere mit dem GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz (i. F. „GKV-WSG“)13, die Befugnisse der Krankenkassen zum Ab-
schluss von Einzelverträgen mit Leistungserbringern, um eine „Qualitäts- und
Effizienzsteigerung durch Intensivierung des Wettbewerbs auf Kassenseite“14 zu
ermöglichen.

Müssen die Krankenkassen nicht mit allen (geeigneten) Leistungserbringern
Versorgungsverträge (zu den gleichen Bedingungen) schließen, sondern dürfen
sie einzelnen Leistungserbringern durch Vertragsschluss eine bevorzugte Stellung

18 Einleitung

7 Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21.12.1992, BGBl. 1992 I, S. 2266.

8 Dazu z. B. Gesetzentwurf zum GKV-VSG, BT-Drs. 18/4095, S. 127; Becker/
Schweitzer, Wettbewerb im Gesundheitswesen, B 18.

9 Zur Bedeutung des § 30 SGB IV unten Kap. 2 A. I.
10 Zu diesem Zweck wurde § 11 Abs. 6 SGB V eingeführt, vgl. den Gesetzentwurf

zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz, BT-Drs. 17/6906, S. 53.
11 So grundsätzlich auch Becker/Schweitzer, Wettbewerb im Gesundheitswesen,

B 71 f., die davon ausgehen, dass der Wettbewerb um Mitglieder tatsächlich „ganz vor-
rangig als reiner Preiswettbewerb“ geführt werde.

12 Im Ergebnis ebenso Becker/Schweitzer, Wettbewerb im Gesundheitswesen, B 18;
Penner, Leistungserbringerwettbewerb, S. 27 f. Schon das Achtzehnte Hauptgutachten
der Monopolkommission 2008/2009, BT-Drs. 17/2600, S. 376 f. Rn. 1120 ff., S. 401
Rn. 1221, forderte deshalb eine Ausweitung der Befugnisse der Krankenkassen zum Ab-
schluss von Einzelverträgen mit Leistungserbringern; ebenso das Sondergutachten 75
der Monopolkommission („Stand und Perspektiven des Wettbewerbs im deutschen
Krankenversicherungssystem“), S. 40 ff.

13 Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) vom 26.03.2007, BGBl. 2007 I,
S. 378. Das GKV-WSG entwickelte u. a. die hausarztzentrierte Versorgung gemäß § 73b
SGB V weiter, stärkte die Arzneimittelrabattvereinbarungen gemäß § 130a Abs. 8
SGB V durch die Einführung der Substitutionspflicht der Apotheken gem. § 129 Abs. 1
Satz 3 SGB V und ermöglichte die Ausschreibung von Exklusivvereinbarungen über
Hilfsmittel gem. §§ 126, 127 SGB V.

14 Gesetzentwurf zum GKV-WSG, BT-Drs. 16/3100, S. 1 f.



einräumen, entsteht zwischen den Leistungserbringern ein Wettbewerb um Ver-
tragsbeziehungen mit den Krankenkassen. Dieser Wettbewerb führt im Idealfall
dazu, dass die Qualität der Leistungserbringung steigt, während gleichzeitig de-
ren Kosten sinken.15 Der Gesetzgeber hat dementsprechend die Einführung oder
Stärkung von Vertragsschlusskompetenzen der Krankenkassen in der Vergangen-
heit insbesondere mit (erhofften) Qualitäts- und Effizienzsteigerungen durch eine
Stärkung des Wettbewerbs zwischen den Leistungserbringern begründet. Bei-
spielhaft seien folgende Formulierungen aus den Begründungen der Gesetzent-
würfe zum GKV-Modernisierungsgesetz (i. F. „GMG“)16, GKV-WSG und GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz (i. F. „GKV-VSG“)17 genannt:

„Ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Versorgungsformen beschleunigt zu-
dem Innovationen und ermöglicht es, Effizienzreserven zu erschließen.“18

„Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch Intensivierung des Wettbewerbs auf Seiten
der Leistungserbringer z. B. durch mehr Vertragsfreiheit in der ambulanten Versor-
gung, durch verstärkten Wettbewerb in der Arzneimittelversorgung sowie durch mehr
Vertrags- und Preiswettbewerb in der Heil- und Hilfsmittelversorgung“.19

„Deshalb wird die Arzneimittelversorgung mit diesem Gesetz insgesamt deutlich
wettbewerblicher ausgerichtet; damit werden die Effizienz und Qualität der Arznei-
mittelversorgung weiter erhöht.“20

„Die Neuregelungen zur Hilfsmittelversorgung sollen einen verstärkten Vertrags- und
Preiswettbewerb bei gleichzeitiger Erhaltung der Versorgungsqualität fördern. Den
Krankenkassen werden erweiterte vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt.
Insbesondere durch Ausschreibungen können Einsparungen bei den Leistungsausga-
ben in relevanter Größenordnung erreicht werden. Die bisherige Zulassung der Leis-
tungserbringer entfällt; künftig soll die Versorgung der Versicherten nur noch durch
Vertragspartner der Krankenkassen erfolgen.“21

A. Problemstellung 19

15 I. E. ebenso das Sondergutachten 75 der Monopolkommission („Stand und Per-
spektiven des Wettbewerbs im deutschen Krankenversicherungssystem“), S. 40 ff.

16 Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Moder-
nisierungsgesetz – GMG) vom 14.11.2003, BGBl. 2003 I, S. 2190: Mit dem GMG wur-
den insbesondere die Vertragsschlusskompetenzen der Krankenkassen zur Gestaltung
der vertragsärztlichen Versorgung (§§ 73b, 73c SGB V a. F.) eingeführt. Außerdem wur-
den für die Versorgungsform „Integrierte Versorgung“ gemäß § 140a SGB V Einzelver-
träge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern mit weitergehender Gestal-
tungsfreiheit ermöglicht.

17 Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) vom 16.07.2015, BGBl. 2015 I,
S. 1211: Mit dem GKV-VSG wurde insbesondere § 140a SGB V als allgemeine Rechts-
grundlage für den Abschluss von Exklusivvereinbarungen in der vertragsärztlichen so-
wie sektorenübergreifenden Versorgung ausgestaltet, wobei zugleich die Gestaltungs-
freiheit der Vertragspartner gestärkt werden sollte (BT-Drs. 18/4095, S. 56, 126 f.).

18 Gesetzentwurf zum GMG, BT-Drs. 15/1525, S. 74.
19 Gesetzentwurf zum GKV-WSG, BT-Drs. 16/3100, S. 1 f.
20 Gesetzentwurf zum GKV-WSG, BT-Drs. 16/3100, S. 88.
21 Gesetzentwurf zum GKV-WSG, BT-Drs. 16/3100, S. 89.


